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Beteiligungsgerechtigkeit un Soz1ialstaatsreform

Die öffentliche Dıiskussion die Reform des Soz1alstaats 1st heillos polarısiert.
Unten wırd ben ausgespielt, ArmCReıch, soz1ale Gerechtigkeit 1st LLUT
noch eıne belıebig einsetzbare Kampftparole. Daran tragt auch AISETE politische
Führungsschicht e1in nıcht geringes Ma{ Schuld. hre Unfähigkeıit, den Bürgerndie notwendıgen Retormen bisher ohnedies 1L1UT kleine Schritte 1n einer welılter-
reichenden Perspektive als sınnvoll vermıitteln, offenbart eınen Mangel prın-
zıpıenorientiertem Ordnungsdenken.

ber auch 1mM philosophischen Diskurs über Gerechtigkeıit, dıtferenziert SCtührt wırd, 1sSt eine ZEWI1SSE Polarisierung nıcht übersehen. In eıner 1ypologie, die
Peter Koller Jüngst vorgestellt hat, stehen Z7wWwel Grundmodelle N} Gesellschaft e1IN-
ander gegenüber: eın „Marktmodell“ un e1in „Gemeıunschaftsmodell“ Im Markt-
modell reduziert sıch Gerechtigkeit autf Tauschgerechtigkeit; der Tausch 1St gerecht,
W CI den vereinbarten Regeln entspricht. Im Gemeinschafttsmodell heißt (3@e-
rechtigkeit Verteilungsgerechtigkeit, die auf möglichst oleiche Verteilung der Güter
un: Lasten zielt.

Aus der Sıcht der Christlichen Gesellschaftslehre zeıgt diese Gegenüberstellung
aber ein oraviıerendes Deftizıit der profanen politischen Philosophie A, vorläufig
un vereintacht ausgedrückt: einen Mangel Vermittlung zwıschen den Modellen
koordinierter un kooperatıver Gesellschaft, zwıschen Tausch- un Verteilungsge-
rechtigkeit. Die ber Arıstoteles un Thomas vermuiıttelte Vorstellung VO Gerech-
tigkeit 1sSt ditferenzierter.

Dennoch yab un o1bt auch Vertretern der Christlichen Gesellschafts-
lehre 1ın Theorie un Praxıs 1ne unübersehbare Polarisierung. S1e zeıgt sıch heute
1m Verständnis VO  e Soz1alstaat un damıt auch 1mM Streıt selne Reform; zuletzt
W ar dıes verfolgen 1mM Streıt den ext „MDas Soz1iale HCn denken“, den die
deutschen Bıschöfe 1m Dezember 2003 vorgelegt haben?2.

Vor diesem Hıntergrund soll hier die These begründet werden, da{fß der GCUHGLTE

Begrıtt der Beteiligungsgerechtigkeit gee1gnet 1St, eın Verständnıis V© soz1ıaler GE
rechtigkeit un VO Soz1ialstaat auszudrücken, das der modernen, treiheitlich VCEI-

taßten Industriegesellschaft ANSCINCSSCH ist; 1St gee1gnet, dıe untruchtbare Lager-
diskussion wen1gstens eın Stück weıt relatıvieren, auch wenn unterschiedliche
Akzentuierungen immer Jeiben werden.

O3



Bernhard Sutor

Beteiligungsgerechtigkeit in der 1EUCTC1I] kıirchlichen Sozialverkündigung
Die US-amerikanıschen Biıschöfe haben 986 miıt ıhrem Hirtenbrief „Wıirtschaftli-
che Gerechtigkeıit für alle  « den Begriff der Beteiligungsgerechtigkeit 1n die kırch-
lıche Sozialverkündigung eingeführt. Dort wırd 1mM 7zweıten Kapıtel, welches das
wirtschaftliche Leben AaUS christlicher Sıcht analysıert, unter der Überschrift „Ge-
rechtigkeit un Teilnahme“ kurz die Bedeutung der Tauschgerechtigkeit un der
Verteilungsgerechtigkeıit erläutert. Daran anschließend heißt

„Die Gerechtigkeit tordert uch estimmte Organısationstormen für soz1ale, wirtschaftli-
che und polıtische Institutionen. Die soz1ıale Gerechtigkeıit beinhaltet, Ada{fß die Menschen die
Pflicht aktıiver und produktiver Teilnahme Gesellschaftsleben haben und da{flß die
Gesellschaft dıe Verpflichtung hat, dem einzelnen diese Teilnahme ermögliıchen. Diese
Gerechtigkeıit kann I11all uch als dıe ‚kontributive‘ bezeichnen, ennn S1e betont die Ver-
pflichtung aller, die 1n der Lage sind, Güter, Dienstleistungen und andere immaterielle Werte

schaffen, dıe für die Wohltahrt der DaNZCH Gemeinschaftt notwendıg sind“ (Nr. Z1)

Wiährend jer also zunächst 1m Sınn der alten legalen Gerechtigkeıit, Beru-
fung aut 1US X- I1 als Gemeinwohlgerechtigkeıit gedeutet, dıe Ptlicht der Menschen
betont wırd, ıhren Beıtrag 7 Gemeinwohl Zu leisten, tormuliert der dann tol-
gende Abschnitt die andere Seıte der Sache

Zr Bedeutung der soz1alen Gerechtigkeıit gehört auch die Pflicht, wirtschaftliche und
71ale Institutionen einzurichten, damıt dıe Menschen einen Beıtrag ZANT: Gesellschaft eisten
können, auf 1ne Art, die hre Freiheit und dıe Würde ıhrer Arbeıt respektiert“ (Nr. /2)

Beteiligungsgerechtigkeıit ordert also Instıtutionen un Strukturen, die den Men-
schen Teilnahme 1n Freiheit ermöglichen. Diese Aussage wiırd 1mM Anschlufß dıe
Passagen über Gerechtigkeıit konkretisiert un Berufung auf die Menschenrechte.
Dabe] wırd klar 7zwıischen den politischen un den wirtschaftlich-sozialen Menschen-
rechten unterschieden, aber 7zusammentassend heißt „Jedoch ordern beide Arten
VO Rechten die Einrichtung soz1ıaler un: polıtischer Institutionen, die 6S jedem e1IN-
zelnen ermöglıchen, eın aktıves Mitglied der Gesellschaft werden“ (Nr. 82)

Die deutschen Bischöfe haben 998 eınen ext iıhrer Kommuissıon für gesellschaft-
lıche un soz1ale Fragen dem Titel „Mehr Beteiligungsgerechtigkeıit“ O7
lest* Das Memorandum präzısıerte den Gedanken der Teıilhabe, der schon 1mM 26
me1lınsamen Wort der beiden christlichen Kirchen VO 1997 ftormuliert W al, un!
konkretisierte ıh 1mM Blick auf politische Aufgabentelder 1n SHCUHN Geboten“ Der
damıt ormell aufgenommene Begriff der Beteiligungsgerechtigkeit wurde VO  e der
Kommıissıon 1in se1iner Doppelseitigkeıt beschrieben:

„Das Anlıegen der Unterzeichnenden 1St C 1n Anknüpfung das Geme1lnsame Wort den
Begriff der soz1alen Gerechtigkeıit auf den spezıiellen Aspekt der Beteiligungsgerechtigkeıit
zuzuspıtzen. Er bringt die notwendıge Wechselbeziehung zwiıischen der Verantwortung der
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einzelnen, gesellschaftliche Prozesse aktıv mıtzugestalten, und der Verantwortung des (3e-
meiınwesens, solche Teilnahme 1n Freıiheit ermöglichen, ZUr!r Geltung. Fokus dieser Per-
spektive 1n den tolgenden LICUN Geboten 1St das Teilhabeproblem Arbeitsmarkt“ S

Die WEe1 Seiten des Gedankens werden dann auf Reformnotwendigkeiten in
Staat, Gesellschaft un Wırtschaft hın entfaltet. Durchgehend werden Eıgenverant-
W0rtung un Solıdarıtät, Inıtiatıve un Leistungsbereitschaft der Bürger un die
entsprechend Raum gebenden un: zugleich sıchernden Einrichtungen der aufßeren
Ordnung in iıhrer Interdependenz einander zugeordnet. er ext derselben Kom-
m1ssıon „Jas Soz1iale NEeUu denken“ VO 2003 oreıft den Grundgedanken wıeder auf.
In der Beschreibung der Hındernisse tür eıne wırksame Retform heifßt dort:

„Sozialpolitische Regelungen können Produktivıtät hemmen und notwendıge nreize
mındern oder eben Beteiligung ermöglıchen, Produktivität Öördern und adurch soz1ı1alen
Frieden sıchern. Vor allem Famılien-, aber uch Bıldungs- und Berutsbildungspolitik sınd
zukunttsorientierte und uch produktiviıtätsftörderliche Bereiche der Gesellschaftspolitik. S1e
mü{fßten Teıl eiıner Vvorausschauenden Sozlalpolitiık se1n, dıe mehr Beteiligungsgerechtig-
keıt tührt und neben der Alterssicherung 11U  a VOT allem dıe Nachwuchsförderung 1-
treıbt. Dies kommt jedoch In den derzeıtigen politischen Auseinandersetzungen 1e]
nıg ZZUE JIragen“ (Nr. 5.2)

Etwas spater wiırd Beteiligungsgerechtigkeit ausdrücklich VO der herkömmlichen
Betonung der Verteilungsgerechtigkeit abgesetzt und autf die Felder Erziehung/Bil-
dung un so7z1ale Sıcherung bezogen: „HmMeute erscheint nıcht mehr vorrangıg die
Verteilungsgerechtigkeit als das Hauptproblem. Vielmehr mussen auch Wege eröff-
net werden, die Beteiligungsgerechtigkeit für alle stärken“ (Nr. 3.4)

Der ext 1St unmıttelbar ach seiner Veröffentlichung VO ein1ıgen Vertretern der
Christlichen Gesellschaftslehre schart kritisiert worden als Parteinahme für 1ne
Politik des Soz1alabbaus. ar] Gabriel un Hermann-]Josef Großfle Kracht rückten
ıh In die 5he neokonservatıver Absage staatliche Soz1alpolitik 1n den USA
Norbert Blüum hat ıh polemisch als „eıne Varıante der alten liıberalen Dreıitaltig-
keıtslitane!ı: Wettbewerb, Privatisierung, Kostensenkung“ abqualifiziert”. Manches

der Kritik 1St nıcht unberechtigt, weıl der ext insgesamt sehr knapp gefaßst 1St
un der Getahr der Verkürzung un der Mif$verständnisse nıcht CNtIgANSCH IST.
Die Autoren hätten >  ZuLt daran geLaAN, ZAUT Vermeidung unnötıger Aufregungen eın
Paal Selbstverständlichkeiten der katholischen Soz1iallehre wıederholen, dıie S1Ee
vewnfßs nıcht 1n rage stellen wollten®. ber schliefßlich WTr als Impulstext 20 S
dacht, un beansprucht ausdrücklich nıcht, schon die LOsungen haben (36€*
recht wiırd Ianl ıhm NUL, WENN INa bereıt 1St, sıch auf das Konzept Beteiligungsge-
rechtigkeıit erst einmal einzulassen, das der Schlüssel N  um Verständnıis der
vorgetragenen Reformgedanken ISt

Die Grundaussage soz1alethischer Natur in beiden Texten, dem VC)  a’ 998 un
dem VO 2003, lautet: Wır kommen be]l allem legitimerweıse bleibenden Streıit 1mM
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Detail mıiıt der Retorm 5Systems, des Arbeitsmarktes, der Ausbildung, der
so7z1alen Sicherung, der Steuern L1LUT dann weıter, WE WIr uns endlich treimachen
VO  e der einahe reflexhatten Identifizierung soz1aler Gerechtigkeıit mı1t Verteilungs-
gerechtigkeıit un WE WIr stattdessen lernen, 1ın der theoretisch W1€E praktisch-
politisch anspruchsvolleren Kategorie der Beteiligungsgerechtigkeıit denken mi1t
dem Versuch, ıhre beiden Seıten zusammenzubringen un auch Verteilungsge-
rechtigkeıt NCU, besser verstehen. Ö1e wırd Ja 1n dem Denkansatz keines-
WCO>S verabschiedet, W1€E manche Kritiker tälschlicherweise behaupten.

In allen ZCENANNLEN Bereichen lautet dıe Reformfrage nıcht, wWI1Ie INa  - die so7z1alen
Posıtionen un: die Anteile Sozialprodukt yerechter verteıilen kann, sondern WwW1€e
I11all möglıchst tür alle Glieder der Gesellschaft, die 1n irgendeiner Weise aktıv se1n
können, die Möglıchkeiten der Teilnahme wirtschaftlich-sozialen, kulturellen
un politischen Leben verbessert, da{ß damıt zugleich die solidarısche Siıcherung

die Grundrisiken des Lebens für alle un unmıttelbare Hılfe tür Bedürftige
besser als bisher gewährleistet werden können. Die wirtschaftlich-soziale Ordnung
eıner treien Gesellschaft mufß, ın ökonomischen Begriften sprechen, Alloka-
t10N un: Produktion effizient und sozlalverträglich MIt Distribution zusammenfü-
SCH Das 1st 1111 möglıch, WE dıe gesellschaftlichen Kräfte sıch 1n geordneter TYTEe1-
eıt entfalten können. Solidarische Leistungsgesellschaft eıne Formel, dıe VO  —_

Aloıs Glück, dem Präsidenten des Bayerischen Landtags, 1n die Debatte eingeführt
wurde könnte das damıt gemeınte gesellschaftspolitische Konzept ausdrücken.

Mıt den Kritikern und Skeptikern innerhalb der Christlichen Gesellschafttslehre
muß Verständigung gesucht werden darüber, W1e€ WIr soz1ale Gerechtigkeıt heute
verstehen wollen. Meıne These dazu ISt, da{fß WIr dem Aspekt der Beteiligung dabe1
den Vorrang VOI dem der Verteilung zubillıgen mussen. Zur Begründung richten
WIr zunächst den Blick auf den Gerechtigkeitsdiskurs.

Deutungen soz1aler Gerechtigkeit
Der Begriff der soz1alen Gerechtigkeit 1St als politischer Kampfruf 1mM 19 Jahrhun-
dert epragt worden. uch die kıirchliche Sozialverkündigung un:! Soziallehre hat
ıh: sıch eıgen vemacht. Versuche seıner theoretisch-systematischen Klärung
eCriZieEN erst spater e1in. Leo 1888 begründete 1n „Rerum ovarum“ (1891) seine —

z1alen Forderungen mehrtach mı1t der Kategorie der Gerechtigkeıt und bezog diese
auf außere Zustände, autf Systemeigenschaften: 1n der rage ach dem gerechten
Lohn un 1ın der Begründung der staatliıchen Pftlicht Sozialpolitik. Es W AaTr soz1ıale
Gerechtigkeıt gemeınt, aber der Termınus selbst kam nıcht VO  <

Dagegen nahm ıh 1US XI 1n „Quadragesimo Anno  D (19341) ausdrücklich auf,
treıilich ohne ıh SCHNAUCI umschreiben. Die deutsche Übersetzung VO Paul
Jostock 1e1% den 3egriff stehen, eher appellatiıven Charakter hatte. An ande-
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] Stellen, U1 estimmte Reformforderungen OINg, übersetzte „lustit1a
socıialıs“ miıt „Gemeinwohlgerechtigkeıit“, 1n der rage ach der ANSCINCSSCHECHIN
Güterverteilung, beiım Lohnarbeitsverhältnis un: in der rage ach Kriterien
Bestimmung der Lohnhöhe, ferner beim 'Thema Ordnung des Wettbewerbs/.

Die tolgenden Versuche VO Moraltheologen un: Sozıialethikern, den Begriff 1n
das Dreiecksmodell der alten Tugendlehre einzuordnen, ührten keinem über-
zeugenden Ergebnis. Wollten dl€ einen 1n der soz1alen Gerechtigkeıit ine Verbin-
dung zwıschen legaler un! distriıbutiver Gerechtigkeıit sehen, weıl beıide das (
meinwohl ZU Zielpunkt haben, eizten S1Ee andere mıi1t der legalen Gerechtigkeıit
gleich, allerdings 1n iıhrer ursprünglichen Bedeutung als „Justit1a generalıs“. Das
mu{fsten truchtlose scholastısche Fxerzıitien bleiben, solange nıcht klar vesehen
wurde, da mMIt so7z71aler Gerechtigkeit nıcht W1e 1n der alten Lehre eıne Tugend VO

Menschen gemeınt 1St, sondern eiıne Eıgenschaft soz1ıaler Zustände. Instiıtutionen
un Strukturen können nıcht gerecht se1ın 1mM Tugendsinn. SO konnte eın Liıberaler
W1e€e Friedrich VO Hayek SpOLTEN, so7z1ale Gerechtigkeıit se1 eın hölzernes Eısen.

Oswald VO Nell-Breuning un (sustav Gundlach legten dıe richtige Spur der
Deutung. Nell-Breuning verstand soz1ale Gerechtigkeıit als Gemeinwohlgerechtig-
keit, die wırksam machen se1 1n den öftffentlichen Einrichtungen un Gewalten;
S1e musse gleichsam institutionell werden als deren Formprinzıp Gundlach tügte
diesem Aspekt den geschichtlichen hınzu, iındem teststellte, soz1ale Gerechtigkeıit
se1 verstehen als Ausdruck tür dıe Bereitschaft, eın altes, statısches Gemeinwohl-
denken durch e1n u  9 dynamısch-geschichtliches abzulösen?. Tatsächlich
der Ruf ach soz1aler Gerechtigkeit die Erfahrung OTIaUs, da{fß die Ordnung eiıner
Gesellschaft nıcht schon durch natürliches oder yöttlıches (zesetz vorgegeben ISt;
sondern eiıne geschichtlich-politische Aufgabe darstellt.

Man ann sıch 1mM StreIit die jeweılıge Lösung dieser Aufgabe durchaus auch
weıter der Begrifte der alten Gerechtigkeitslehre bedienen. Nur mu{ I[11Lall dann 1 -
LIET ach deren möglıcher Bedeutung für soz1ale Strukturen un: Institutionen fra-
sCH Es yeht nıcht mehr NUL, W1e€e 1n der Tugendlehre, die Ertüllung eindeut1ig be-
s„timmbarer Rechte un: Pflichten, Leistungen un Gegenleistungen nach dem
Aquivalenzprinzip (Tauschgerechtigkeit) oder nach dem Proportionalprinzıp dı1s-
trıbutive Gerechtigkeıt). Diese sınd 11UTI ınnerhal eiıner schon geltenden Ordnung
bestimmbar. Be1i soz1aler Gerechtigkeıit geht diese Ordnung selbst, näherhın

die Bedingungen sowohl trejıer Entfaltung als auch solidarıschen Ausgleichs.
Das übersieht ohl Norbert Blüm, WEeNnNn meınt, die ede VO Beteiligungsge-
rechtigkeit se1 11UT alter Weıin 1n Schläuchen: Verteilungs- un: legale Gerech-
tigkeit se]len nıchts anderes BCWECSCH als Beteiligungsgerechtigkeıit: SS wechseln
zwıischen Verteilungsgerechtigkeit un: legaler Gerechtigkeıit 1L1UT die Schuldner.
Finmal 1St die Gemeinschaft, das andere mal der einzelne.

Just diese eintache Gegenüberstellung VO Gemeinschaft un einzelnem ze1gt,
da{fß dıe Begritte CS sınd. S1e verengt den Streıit soz1ale Gerechtigkeıit auf die
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rage nach Ansprüchen des einzelnen den Staat und ach dessen Ptlichten. Es
geht aber u  > die strukturellen Bedingungen der Möglichkeıit treier Enttaltung der
Menschen 1n eiıner treien un: zugleich 1n Arbeitsteilung vieltältig verneLIzZtien Gesell-
schaft, die Bedingungen, unter denen so7z1ale Leistungen erbracht werden un
1n die OLIN VO Rechtsansprüchen un Rechtspflichten gefafst werden können.

Ich bestreıte nıcht, da{fß I1a die tradıtionellen Gerechtigkeitsbegriffe des Dreijeck-
modells auch auf soz1iale Gerechtigkeıit beziehen kann. Arno Anzenbacher hat das iın
seınem Lehrbuch „Christliche Sozialethik“, allerdings in sehr knappen Austführun-
CI getan ı- Er erweıtert aber 1mM Anschlufß den amerikanischen Hırtenbriet das
Dreieck einem Viereck, indem Beteiligungsgerechtigkeit als vierte Diımension
einbezieht. ber alle vier Dimensionen werden dort VO ıhm ausdrücklich nıcht als
Tugend-, sondern als Ordnungsbegriffe 1mM Sınn soz1aler Gerechtigkeit gebraucht.
Wenn I11all ansetZT, würde ıch eher dazu ne1gen, Beteiligungsgerechtigkeit als dıe
anderen Dimensionen durchdringend aufzutassen. Es ware damıiıt etwa das gemeınt,
W 4as Otfried Höffe se1ıt längerem 1mM Begrıitt der politischen Gerechtigkeıit taft un
der soz1alen VOI- oder überordnet!2. ber darüber ann I111all streıten, un VOT allzu
exakt se1n wollender Begritfsakrobatıik sollte 111all sıch hüten. Die menschliche (Ge-
sellschaft 1mM allgemeıinen un die pluralıstisch-dynamische HISÖ eıt 1im esonde-
PFOGH 1St komplex, als da{fß s1e sıch HILISCHEN Begriffen eintach fügen wurde.

Jedenfalls gewınnen die Begriffe der tradıtionellen Gerechtigkeitslehre ber ıhr
Verständnıis als Tugenden hınaus 1ne weıtere Bedeutung, WeNnNn INa  = S1@e als Formen
soz1aler Gerechtigkeıit 1mM ezug auf die heutige Gesellschaft deuten 311 So 1st Ver-
teilungsgerechtigkeıt 1n einer demokratisch vertafßten Gesellschaft nıcht mehr 1LLUT

Ptlicht der Regierenden, sondern auch der Regierten, zumal ihrer mächtigen Inter-
essenverbände: un als soz1ale verstanden stellt S1e dıe rage ach den Verteilungs-
regeln 1mM wirtschaftlich-sozialen un politischen System. ber eben diese
Regeln dürfen nıcht 1UTr auf Verteilung zıelen, sondern mussen Beteiligung ermOog-
lıchen un stimulıieren.

Die alte gesetzliche Gerechtigkeıit, „lustiıt1ia legalıs“, ann nıcht mehr als Pflich-
tenkatalog VO Untertanen un auch nıcht L: als Gesetzesgehorsam beschrieben
werden, obwohl dieser nötıg bleibt. Vielmehr sınd dıe Menschen als demokratische
Staatsbürger gefordert, sıch der Gestaltung der gemeınsamen Ordnung bete1-
lıgen, un diese mu{fß ihrerseıts Beteiligung 1n vielfältiger Weise möglıch machen,
heraustordern un 1n Anspruch nehmen.

In dıeser Doppelseıitigkeit wırd Beteiligungsgerechtigkeit in den zıtlierten Texten
verstanden. So wırd einsichtig, da{ß der MC Begriff eiınen zentralen Aspekt SO”712A-
ler Gerechtigkeıit in eıner Gesellschaft ausmacht, die sıch als treiheitliche versteht
un zugleich solıdarısch se1ın soll Marıanne Heimbach-Steins drückt das 1ın iıhrer
Interpretation des Textes VO 998 AaUuS „Beteiligungsgerechtigkeıit die An-
erkennung der Subjektstellung des Menschen 1in der Gesellschatt und zugleich die
Angewiesenheıt menschlicher Selbstentfaltung auf Gesellschaftt OTaus
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UÜbrigens tindet sıch, noch einmal auf die tradıitionelle Lehre blicken, bei
Thomas VO  z} Aquın 1n der Unterscheidung der distriıbutiven VO der kommutativen
Gerechtigkeit eiıne interessante Bemerkung, die den heutigen Interpreten darın be-
stärken kann, dem freiheitlichen Aspekt der Beteiligung auch in der Verteilungsge-
rechtigkeit den Vorrang einzuräumen. Im Anschlufß Arıistoteles erklärt Thomas
I-I 61:2); das ach MaiSgabe der Gerechtigkeit Geschuldete bemesse sıch 1n der
Tauschgerechtigkeit ach Gleichheit (aequıtas VO Leıistung un Gegenleistung), in
der Verteilungsgerechtigkeit ach Proportionalıtät. Gemäfß letzterer haben die Per-
O11l! Anteıl den Gemeinschaftsgütern nach ıhrem Kang (princıpalıtas). Dieser
Kang aber 1sSt unterschiedlich bestimmt Je nach gesellschaftlicher Ordnung. In einer
Arıstokratie, Thomas, heißt die bestimmende Gröfße sıttliche Tüchtigkeit (vır-
tus), 1n einer Oligarchie Reichtum (dıvitiae), in eıner Demokratie Freiheit (libertas).
Das 1ST ine bemerkenswerte Feststellung, denn vermutlich würden viele eher
Gleichheit als Mafß Der Schlufß 1St erlaubt, nach tradıtioneller Lehre
musse 1n eiıner treiheitlic veordneten Gesellschaft auch die Verteilungsgerechtig-
elıt weıt W1e€e möglıch treiheitlich gesichert werden, durch optimale Beteiligung
der Buürger gesellschaftlıchen Leben 1n allen seiınen Bereichen.

Alter Weın 1n Schläuchen?

Es hat wen1g Sınn, mMIit Norbert Blüum die Formel „MDas Soz1iale 116  © denken“ uUumZzZzu-
kehren: „Das Neue so71a] denken“. Es 1st Ja beıides offenkundig berechtigt. Die C1-

STE Wendung zielt auf die Überwindung eines weıt verbreiteten, oberflächlich-be-
qUCMEN Verständnisses VO Soz1alpolitik, wonach mehr staatlıche Umverteiulung
PCI mehr Gerechtigkeit edeute. Die zweıte Wendung esteht auf der Weıtergel-
t(ung der tradierten Soz1alprinzıpien. ber diese stellt nıemand 1ın rage, der 1mM Ho-
rızont Christlicher Gesellschaftsiehre denkt Es mu{( jedoch LICUu nachgedacht WT -

den über hre Bedeutung un iıhre Zuordnung 7zueinander 1n unNnserem 5System.
Neu 1st das, W as mıi1t Beteiligungsgerechtigkeit gemeınt 1ISt, insotern nıicht, als CS 1n

anderer Weı1ise 1n den beıden Sozialprinzıpien der Subsıdiarıtät un der Solidarität
ausges agt wiırd. Es o1bt die alle Glieder der Gesellschaft umtassende Pflicht ZAULE: BG
genseıtigen Hılfe un! ZUur Mıtwırkung AIlllı GemeLimwohl. Aus ıhr Aflst sıch gul be-
gründen, da{fß WIr u11ls gerade 1n der heutigen Rısıkogesellschaft miıt ihrer Dynamık
un Mobilität Grundrisiken solidarısch sıchern mussen. ber Solidarıtät
darf,; W CI111 auch Subsıidiarıtät oilt, nıcht kollektivistisch organısıert werden, auch
nıcht dem hehren Ziel der Verteilungsgerechtigkeit, weıl dann ıhre eigenen
Quellen versiegen. Solidarität mufß aln Leistungswillen un den Interessen der
Menschen ansetzZen, S1e mu{fß durchgehend treiheıtlich, subsıdıär geordnet werden.
Eın allzu undurchsichtig un kollektivistisch strukturiertes Sozlalsystem tführt
dazu, da{fß allzu viele versuchen, VO Staat auf Kosten aller leben Es wırd e1-
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NEeIN 5System organısıerter Trıittbrettfahrerei. Es geht die Einsıiıcht verloren, da{ß alle
TIG Ressourcen, nıcht 11UT wiırtschaftliche, sondern auch soz1ale Guter un
Iienste knapp sınd un haushälterischen Umgang ertordern. Erftahrbare Beteilıi-
gung all iıhrer Erstellung halt diese Einsicht wach.

Allerdings 1st zugleich dem verbreıteten liıberalen Mißverständnis wıderspre-
chen, 1n welchem Subsidiarıtät als Lückenbüßerprinzıp erscheint S als bräuch-
ten dıe Einriıchtungen der Gesellschaft un die staatliıch-politische Ordnung erst

dann tätıg Zu werden, WEC1111 die Kräfte der einzelnen un der Kleingruppen sıch als
nıcht ausreichend erwelsen. Das „subsıdı1ıum“, die 1m Subsidiarıtätsprinz1ıp 2 m
meınte Hılfe, 1St. WAar Hıltfe ZUTF Selbsthilte, aber S$1e 1St 1in iıhrer Weiıse ımmer auch
vorgangıg nÖöt1g. Wır siınd als Personen so711a] konstitulert, also brauchen WIr u1nls

ımmer vegenselt1g un! brauchen ımmer die soz1alen un polıtischen Instıtutionen.
S1e sollen u1ls aber Hıiıltfe se1n, 1ISGLE eıgenen Möglıchkeıiten enttalten. Deshalb
wırd der subsıidıiär gebaute Soz1alstaat mı1t Recht „ermöglichender Staat  A SCHANMt14

1ne dıesen Prinzıipien entsprechende Wıirtschafts- un Sozialordnung kann 1L1UT

gelingen, WEEC1111 die Reformdiskussion viel stärker, als das derzeıt geschieht, die
Grundıidee der Tavil= oder Bürgergesellschaft aufnımmt>. Die Engführung auf den
Staat mu{ überwunden werden. Unsere wirtschaftlich-sozialen Beziehungen sınd
gesellschaftliche Beziehungen 1mM Rahmen eıner politischen Ordnung, aber nıcht
unmıiıttelbar BeziehungenZ Staat. War sprechen auch Polıitiker SCII} VO „Rah-
menordnung“, aber die Polıitik tolgt se1mt langem eiıner Tendenz, nıcht 11UT den schüt-
zenden un! tördernden Rahmen gyestalten, W as anspruchsvoll 1St, sondern
das :Biüld- selbst malen. ber ganz offenkundıg tehlen ıhr dazu diıe
Künstler“
Vor dem Hıntergrund solcher Überlegungen, Subsıidıiarıtät un! Solidarıtät

Samımmen denken, 1ST eın erstaunliches, nıcht SCH bedenkliches Phäno-
INCIL, da{fß in der Rezeption des Textes der bischöflichen Kommuissıon VO Dezem-
ber 2003 eıne geradezu reflexhatte un vordergründıg politisch-ıdeologische Kritik
den Ton angab. Dabei 1St die orge das deutsche Modell der Sozialversicherun-
CI MmMI1t seiner Verbindung VOIN Berufsleistung un Solidarıtät durchaus verständ-
lıch Hs soll auch nıcht bestritten werden, da{fß in seiıner Weise Beteiligung sıcherte,
zumal auch der alten Menschen, nıcht wirtschaftlichen Wohlstand, sondern
auch aln soz1alen un kulturellen Leben ber 1St doch auch nıcht 7478 bestreıten,
da{fß > angesichts(Probleme (demographische Entwicklung, Umbrüche ın der
Arbeıitswelt, europälischer un internationaler Wettbewerb) 1in eine gefährliche
Schieflage geraten 1St Wer erhalten will, mu{( verändern, 7zumal CS
Al den 1ın seinem Ursprung wırksamen Ideen VO  . genossenschaftlicher Solidarıität
un Selbstverwaltung, bıs 7A06 Unkenntlichkeit deformiert 1ST. Deshalb sSC1 ab-
schließend versucht, 1 Blick auf die Reformdiskussion ein Paal konkretisierende
Gedanken un dem Aspekt der Beteiligungsgerechtigkeıit ski7zzieren.
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Konkretisierungen
Bıldung UuUnN Ausbildung: Bildung un berufliche Qualifikation sınd heute rund-
Voraussetzungen für die Beteiligung wirtschaftlich-sozialen un:! gesell-
schaftlich-kulturellen Leben Den Zugang dazu möglichst allen nach Mafßgabe
ihrer Leistungsfähigkeit eröffnen, 1ST also 1ne Hauptforderung soz1aler Gerech-
tigkeıt, WenNnn INa  . S1e als Beteiligungsgerechtigkeit deutet. Das muß sıch 1n der
Soz1alpolitik nıederschlagen; S1e muß, zumal be1 knapper werdenden tinanzıellen
Miıtteln, die Akzente LICUu serizen. Dabel brauchen WIr die besondere Heraustorde-
rung der Leistungsstarken (Elıtebildung) ebenso, W1€e die gezielte Förderung der
Schwachen, dıe schwer haben, einen qualifizierten Abschlufß erreichen. Die
alte Formel alt Dahrendorts VO  3 Biıldung als Bürgerrecht hat dıe Sache verkürzt
un: alsche Erwartungen aufgebaut. Der Staat annn Bıldung nıcht als Rechtsan-
spruch yewährleisten, weıl S1e ohne subjektive Anstrengung un Leistung nıcht
denken 1ST. Er kann un: mu{ aber 1im usammenwirken mıt den ausbildenden rat-
Kgl jedem Jungen Menschen die Chance veben, Bıldung un berufliche Qualiftika-
t10N in eigener Anstrengung erwerben.

Arbeit: Arbeitslosigkeıit 1St 1n eiıner „Arbeitsgesellschaft“ ıne der schwersten Ver-
letzungen VO  e Beteiligungsgerechtigkeıt. uch 1er leidet die Diskussion Veren-
SU11S auf den Verteilungsaspekt nach der Vorstellung, musse eın tester Bestand
Arbeit auf alle Erwerbswilligen verteilt werden. Wır haben aber 1n UHSETET: Gesell-
schaft keinen Mangel Arbeıt, sondern tarıflich bezahlbaren Arbeitsplätzen.
Diesbezüglıch alsche Erwartungen den Staat führen ZUuUr Überschätzung der
Möglıichkeiten eines zweıten Arbeitsmarktes un! den häufıg beklagten „Miıtnah-
meeftekten“ Dagegen 1St eıne „Entriegelung“ des ersten Arbeitsmarktes dringend
geboten. Nur darf diese nıcht liberal-kapitalistischer Willkür führen. Iso MUuUS-
SCI1 die Tarıfparteien ıhre Rolle NEeUuUu definıeren un dıe Arbeitslosen wırksam A1ll

ıhren Verhandlungen beteiligen. Branchen- un unternehmensspezifische 1L.O081Nn=
CIl unterhalb der Flächentarıfverträge mussen ermöglıcht werden. Wenn dabei
tür dıe Arbeitnehmer nıcht ohne Lohnstop oder Sar partiellen Lohnverzicht abge-
hen sollte, dann ware kompensatorisch A1ll andere, lange sträflich vernachlässıgte
Formen VOIN Beteiligung F& denken, nämlich Ergebnisbeteiligung un Kapital-
biıldung der Arbeitnehmer iın den Unternehmungen, diese übrigens auch als drıin-
gend notwendige Ergänzung der umlagefinanzierten Alterssicherung.

Soztıalversicherungen: Solidarısche Versicherungen BCHCH Grundrisıken siınd 1in
der modernen Berufts- un Arbeitswelt notwendig. Deshalb dart der Staat auch eine
Grundsicherung vorschreiben. ber Versicherungspflicht mu{fß keineswegs Ptlicht-
versicherung heißen. Das Nachdenken ber Wege sollte nıcht VO vornhereın
als Aufkündigung VO Solidarıität dıffamiıert werden. Daftfür sınd die Probleme der
überkommenen 5Systeme doch unübersehbar geworden. Unsere gyesetzlichen
Sozialversicherungen sınd WAar der Theorie nach immer noch Selbstverwaltungs-
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einrichtungen der Versichertengemeinschaft, taktısch aber sınd S1e Staatsangelegen-
eıt. durch fragwürdige Mischfinanzıerung un zusätzlıich aufgeladene Lasten voöl-
lıg intransparent un: hoch politisıiert; VO Fehlanreizen durchsetzt: weıt davon eNT-

fernt, Eıgenleistung un: Eıgenverantwortung der Burger mıt der Solidarıtät aller
Versicherten erkennbar un! wırksam verbinden. Keın Wunder, da{ß schon kleine,
zaghafte Reformschritte als Soz1ialabbau denunziert werden können un: wuütenden
Protest „die da oben“ provozıeren.

1ne grundlegende Reform eLtwa der gesetzlichen Krankenversicherungen, VO

allen maßgebenden politischen Kräften als notwendıg erkannt, wırd sehr schwer
haben S1e wiırd denn auch ZUTr eıt allzu vordergründıg schlagwortartıg dıskutiert;
politisches Kalkül verhindert den soz1alethischen Diskurs. An der derzeıt Cr m
oxjerten „Bürgerversicherung“ 1ST bıslang nıcht erkennbar, W1€e S1Ee die Mısere des bis-
herigen Systems beheben ll da{fß nämlich keine der beteiligten Gruppen, ob ÄI'ZtC
oder Versicherte, Pharmaindustrie, Apotheker oder Krankenhäuser, eiınen wirksa-
IN  e Anreız verspuren, AaUus E1geninteresse mıiıt den knappen Ressourcen SParsalıl
umzugehen. [)as bisherige Zwangssystem jedenfalls kennt dazu tast 1Ur Deckelung
VO Ausgaben, Punktsysteme un bürokratische Kontrollen. Der VO allen Bür-
SCII} auf alle FEinkommensarten erhobene Beıitrag eiıner „Bürgerversicherung“
ware nıchts anderes als 1ne progressive Gesundheıtssteuer, die den Bürgern noch
mehr Miıttel als bisher entzieht un ach dem jeweıls herrschenden politischen Wil-
len umverteılt. Man ann eın solches staatliıches Zwangssystem für alle wollen, aber
11all sollte dann auch (B AKSARE Man kann dafür den Begriff der Solidarıität
bemühen, aber AUS christlich-sozialer Sıcht mu{( 119  e entgegenhalten, da{fß VO Sub-
sidıiarıtät 1n einem solchen 5System nıchts mehr tinden ISt

1ıne subsıdıär gestaltete solidarısche Krankenversicherung raucht die Elemente
der Selbstbeteiligung unı: der Wahl unterschiedlicher Tarıfte, der Stimuliıerung VO

Vorsorge für die eiıgene Gesundheıt, des Wettbewerbs zwıschen Anbietern, der KO=
estenehrlichkeıit un der Iransparenz 7zwischen Beıträgen un Leistungen un dies
alles auf eiınem offensichtlich expandıerenden Markt, auf dem, WEeNn 111all ıhm denn
mehr Freiheıit LäfSt, auch HEL Arbeitsplätze entstehen. Unbestritten bleibt dabe!1 die
Aufgabe, 1ın Solidarıtät auch 1n eiınem solchen freieren 5System dıe Schwächeren mi1t-
zunehmen. Leıider wırd 1aber auch die unvo reingenommene Suche ach den dazu
geeıgneten egen ZNLT: elıt überlagert VO politischen Machtkalkül,; welches WwI1e-
derum mıt den hehren Begritfen der Solidarıität un!: Gerechtigkeıit camoutftliert wırd

Steuerpolitik: Die politische Illusion, durch ımmer ditferenziertere Regelungen
1mM Steuerrecht Verteilungsgerechtigkeit gewährleıisten können, hat UNSCICIH

heutigen undurchsichtig-schwerftfälligen System geführt. ohe Steuersatze, zahl-
reiche Ausnahmen, Vergünstigungen un! Subventionen verbinden sıch einer
rlesigen Umverteilungsmaschine, die dıe gesellschaftlichen Kräfte eher liähmt als St1-
muliert. Von den besonders Cleveren wiırd S1e mı1t Geschick aUSZCNULTZL, der Durch-
schnittsbürger hat dazu weder elıt noch Kenntnıis. ine Umkehr nıedrigeren
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Satzen, wenıgen Ausnahmen un Subventionen ware ertorderlich. Die Vorschläge
VO Fachleuten dazu liegen auf dem Tisch Die Politik hält dagegen, das se1
der entstehenden Haushaltslücken nıcht tinanzıerbar. Darın spricht sıch aber ein
tietes Miıftrauen AaUS gegenüber den treien Kräften der Gesellschaft. Der Staat 111
alles testhalten, W 4S einmal hat Oftensichtlich ann INnan sıch kaum vorstellen,
da nıedrigere Steuersätze langfristig höheren Steuereinnahmen tühren können.
uch jer hemmt viel Umverteiulung Beteiligung.

Familienpolitik: Die weıtgehende Irennung der Arbeitswelt VO der tamılıialen
Lebenswelt 1mM Gefolge der iındustriellen Revolution hat die Famiulie den Rand
des wiırtschaftlich-gesellschaftlichen Lebens gerückt. Das 1st strukturel]l nıcht an-
dern, un! macht Famıilienpolitik schwieri1g. Ile politischen Ebenen un tast alle
Politiktelder haben ırgendwiıe auch MmMI1t Famıulie Cun, aber nırgends steht S1e da-
be] 1m Zentrum. S1e se1l 1ne Querschnittsaufgabe, wırd oft ZESAQL. Man könnte mı1t
spıtzem Wortspiel hinzufügen, deshalb leide S1e Querschnittslähmung. Der Fa-
mıilie mu{fß gyeholfen werden, W as 1aber nıcht eintach 1ST. Unter WUMSETrEeTIN Aspekt VO

Beteiligungsgerechtigkeit 1n eıner Bürgergesellschaft 1ST dieser Betund besonders
bedeutsam. Famıilienpolitik ann 1L1UT Ertolg haben, WEeNN S1e sıch als subsıidiär
eıner tamılienfreundlichen Sozialkultur der Gesellschaft versteht un wiırkt.

Dazu reichen tfinanzielle Transters für Famılien nıcht, nöt1ıg S1Ee sind. Sıe sınd 1n
Deutschland 1m Vergleich anderen Industrieländern keineswegs ger1ng. Da aber
die Erwerbstätigkeit der Frauen selbstverständlich veworden 1St 1n der Arbeitsge-
sellschaft übrigens auch eın Stück Beteiligungsgerechtigkeit oilt heute als 1ne
Hauptaufgabe für Famıilienpolitik dıe Vereinbarkeit VO Famiaıulie un: Erwerbsar-
beıit. Man täuscht sıch aber, WEeNnN Ianl meınt, Polıitik un! Staat könnten das Pro-
blem alleın soz1ı1altechnisch un finanzıell lösen durch „tlächendeckende“ Betreu-
ungseinrichtungen, W1e ine verräterisch technische Sprache das nıcht selten
ausdrückt. Famiuıulie soll doch Famılie leiben, un! eben eshalb erfordert auch Kın-
derbetreuung Beteiligung 1n vielfältigen Formen: Beteiligung der Eltern selbst, A
Beıispıel durch Selbsthilfegruppen un Vereıne, nıcht VEISCSSCH die Großeltern,
die heute 1n Deutschland eın Viertel aller Kınder taglıch betreuen; Beteiligung
selbstverständlich der Gemeıinden un Kırchengemeinden, mehr als bisher auch der
Schulen: Beteiligung der Waırtschaft, jedenfalls der orößeren Unternehmen, die 1 -
merhin anfangen, die Erfahrungen un: Kompetenzen VO  Z Eltern auch 1mM e1-

Interesse entdecken un HEZEN
In der Famıilienpolitik ware die verkürzende Gegenüberstellung VO  a benachtei-

lıgten Eltern und dem oroßen Verteiler Staat besonders verhängnisvoll. Gerade hıer
mussen Eıgeninitiative und Eıgenverantwortung der Famılien, der gesellschaftli-
chen Kräfte, der Wırtschaft mı1t der subsıidıiär untecstützenden Tätigkeit des Staates
zusammenkommen, WE Famiıilie als soz1ale Grundeimnheit der Gesellschaft mMI1t ıh-
D: unersetzbaren Erziehungsleistung erhalten leiben un gestärkt werden soll

Als Fazıt sSe1 testgehalten: Wır können nıcht I1UL, WIr mussen vielmehr das Soz1ale
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VO den bewährten Prinzıpen her LIECU denken. Im unvermeıiıdbaren Streıt 198881 das
Verständnıis VON soz1ıaler Gerechtigkeıit kann dabe!] deren(Akzentujerung als
Beteiligungsgerechtigkeit ıne gute Hılfe se1n. War können WIr nıcht AaUus Prinz1i-
pıen die „richtigen“ Lösungen ableiten. Dieser Irrtum geistert nıcht selten be] ZUL-
meınenden Menschen, die VO  o kıirchlicher Sozialverkündigung angesichts endlosen
Streıites das erlösende Wort Der Teutel stecke 1M Detaıl, Fachleute
un Politiker SCIN., Das 1st richtig, aber rechttertigt nıcht den Verzicht auf
grundsätzliche soz1alethische Orıentierung. Der Teutel 1mM Detail Afst sıch vielmehr
ABERE besiegen, WeNnNn I11all 1m Prinzıp weılß, wohiınn INa  e will, sıch kleinschrittig
1n der drıtten oder vierten Novellierung eiıner als „Reform“ deklarıerten (Gesetzes-
novelle 7A1 verheddern. Die Reform uUuNserTCcs Soz1alstaates wırd 1L1UT gelingen,
alle Verantwortlichen erkennen un vermuıiıtteln können, da{fß WIr NECUEC Lösungen SU-

chen mussen 1m Austarıeren VO Subsıidiarıtät un: Solidarıität: da{fß Beteiligung Vor-
Fang haben muß VOT Verteilung, weıl gerade durch mehr Beteiligungsgerechtigkeıit
auch Verteilungsgerechtigkeit leichter erreichbar wiırd.
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